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An den
TuS Bröckel

z. Hd. Kassenwart
Sören Meyer








Abrechnung einer Aufwandsentschädigung für Tätigkeiten als Übungsleiter*in

Hiermit möchte ich für meine Tätigkeiten als Übungsleiter*in für den TuS Bröckel pauschal abrechnen und bitte um Überweisung auf das unten genannte Konto:
	Betrag: 
	


	Zeitraum:
	





	Übungsleiter*in:
	

	Name: 
	


	Straße:
	


	Ort
	





	Inhaber Konto:
	

	IBAN:
	


	BIC/Bank:
	




	Ich bestätige, dass ich Tätigkeiten als Übungsleiter*in durchgeführt habe und die Angaben korrekt sind. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Ort, Datum, Unterschrift Übungsleiter*in
	
	Bestätigung Vorstand
	
	



Hinweis: Der TuS Bröckel zahlt Honorare für die Tätigkeit als Übungsleiter. Gemäß § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG) können nebenberuflich tätigen Übungsleiter eines gemeinnützigen Vereins seit dem 01.01.2026 bis zu 3.300 € pro Jahr als steuerfreien Betrag für ihre Übungsleitertätigkeit vereinnahmen. Dabei müssen alle Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten zusammengezählt werden.  Wir weisen darauf hin, dass Inanspruchnahmen der Übungsleiterpauschale bei anderen Vereinen dem TuS Bröckel anzuzeigen ist.  Die vom TuS Bröckel gezahlten Beträge werden mit der Steuererklärung dem Finanzamt Celle gemeldet. Auf Wunsch können Übungsleiter eine Auflistung der gemeldeten Beträge erhalten. 
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